An das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Stellungnahme zum Aktionsplan Teil B13 - Flugverkehr 

Per Email an aktionsplanung-flug@bmvit.gv.at
Wie in der Einleitung des Lärmschutz-Aktionsplans des Ministeriums angeführt ist, ist das „Ziel der Aktionspläne …, schädliche Auswirkungen von Umgebungslärm auf die menschliche Gesundheit sowie unzumutbaren Belästigungen durch Umgebungslärm entsprechend Erkenntnissen der Wissenschaft vorzubeugen oder entgegenzuwirken.“

Aus dem Aktionsplan selbst ist aber in keinster Weise herauszulesen, wie dieses Ziel erreicht werden soll. 

Obwohl ein sehr großer Teil der Bevölkerung Niederösterreichs, Wiens und des Burgenlandes durch gesundheitliche Auswirkungen aufgrund zu hoher Fluglärmbelastung gefährdet ist, enthält der Plan so gut wie keine neuen Maßnahmen oder Strategien zur Lärmbekämpfung. Es erfolgt lediglich eine Fortschreibung von bereits laufenden Programmen. Obwohl Fluglärm im Jahr 2006 zu 11.612 Beschwerden bei der Beschwerde-Hotline des Flughafens Wien-Schwechat geführt hat, wird im vorliegenden Aktionsplan von nur 7 Betroffenen nach dem Lden Schwellenwert von ≥ 65 dB und 187 Betroffenen nach dem Lnight von ≥55 dB berichtet. Die Anzahl der Beschwerden zeigt, dass allein durch den Flughafen Wien-Schwechat eine viel größere Zahl von Belasteten besteht, als dies im Aktionsplan wiedergegeben wird. Es ist ein Hohn für die Betroffenen durch den Flughafen Wien-Schwechat in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, dass ihre Belastungen nicht einmal aufgezeigt werden. Zwar werden 8.814 Einwohner in der Fluglärmzone Lden 55 bis 64 dB und 6.213 Einwohner in der Fluglärmzone Lnight 45 bis 54 dB  im Aktionsplan Österreich Teil A2 – Zusammenfassende Darstellung der Daten angeführt, jedoch ist diese Belastung mit keinerlei Maßnahmen verbunden. Aber auch andere Flughäfen in den Bundesländern bescheren den AnrainerInnen Fluglärm und die alleinige Darstellung des Flughafen Wien-Schwechats ist nicht nachvollziehbar. Wie mit dem vorliegenden Aktionsplan die Zahl der belasteten Personen reduziert werden soll, bleibt offen – genauso wie die Teilziele der Entlastung bis 2012.

Die RICHTLINIE 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm der Europäischen Union regelt in Anhang V die Mindestanforderungen für Aktionspläne wie folgt:

· eine Beschreibung des Ballungsraums, der Hauptverkehrsstraßen, der Haupteisenbahn​strecken oder der Großflughäfen und anderer Lärmquellen, die zu berücksichtigen sind,

· die zuständige Behörde,

· den rechtlichen Hintergrund

· alle geltenden Grenzwerte gemäß Artikel 5

· eine Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten,

· eine Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind, sowie Angabe von Problemen und verbesserungsbedürftigen Situationen,

· das Protokoll der öffentlichen Anhörungen gemäß Artikel 8 Absatz 7,

· die bereits vorhandenen oder geplanten Maßnahmen zur Lärmminderung,

· die Maßnahmen, die die zuständigen Behörden für die nächsten fünf Jahre geplant haben, 
· einschließlich der Maßnahmen zum Schutz ruhiger Gebiete,

· die langfristige Strategie,

· finanzielle Informationen (falls verfügbar): Finanzmittel, Kostenwirksamkeitsanalyse, Kosten-Nutzen-Analyse,

· die geplanten Bestimmungen für die Bewertung der Durchführung und der Ergebnisse des Aktionsplans.

Diesen Vorschriften entspricht der Aktionsplan des Bundesministeriums in folgenden Punkten nicht oder nicht ausreichend:

1 Der rechtliche Hintergrund 
hier wäre neben dem österreichischen Umgebungslärmgesetz auch die Europäische Richtlinie anzuführen. 

2 Die Schwellenwerte als Grundlage für die Aktionspläne sind zu hoch angesetzt. Für den Flugverkehr sind erst ab einen Dauerschallpegel von Lden 65 dB und Lnight von 55 dB Maßnahmen zu setzen. Daraus ergibt sich trotz erheblicher Belastungen der Bevölkerung durch Lärm, dass in den wenigstens Fällen wirklich konkrete Maßnahmen zu setzen sind.

3 In Bezug auf den Flugverkehr ist der Dauerschallpegel nicht aussagekräftig genug. Die Darstellung der Lärmimmissionen muss differenzierter nach Tag, Abend und Nacht erfolgen. 
4 Der Abendzeitraum im Lden-Wert ist von 18.00 bis 22.00 Uhr darzustellen, wie das international für den Abend angewendet wird. Die Abendzeit ist als wichtige Erholungszeit zu sehen. Das Forum Schall schlägt für die Abendzeit im Handbuch Umgebungslärm des Lebensministeriums ab einem Dauerschallpegel von 55 dB Maßnahmen vor.
5 Bei Fluglärm sind die unterschiedlichen Belastungen bei unterschiedlichen Windrichtungen darzustellen. Ein Jahresdurchschnittswert gibt nicht die tatsächlichen Belastungssituationen wieder. Die Darstellung der 6 Verkehrsreichsten Monate ist für den Flugverkehr aussagekräftiger.
6 Die Darstellung der Zahl der Überschreitungspegel  von 65 dB Maximalpegel fehlt zur Gänze. Dafür wurden im Mediationsverfahren des Flughafen Wien-Schwechat die Sydneykarten erstellt, die ein anderes Maß der Belastung aufzeigen. Selbst das Forum Schall zieht als Kriterium für die Zielvorstellungen im Handbuch Umgebungslärm des Lebensministeriums auf Seite 45 die Maximalpegel für die Beurteilung in der Nacht heran und sieht bereits ab einen LA, max, Flug, Nacht von >62 dB Maßnahmen vor. Gerade in der Nacht mag zwar der Dauerschallpegel unter 45 dB sein, wenn aber dahinter 6 Flugzeuge stecken, die mehr als 65 dB Maximalpegel haben und damit zu menschlichen Aufweckreaktionen führen, dann hat auch ein so geringer Dauerschallpegel gesundheitliche Auswirkungen.

7 Als Grundlage für die Erstellung der Umgebungslärmkarten das Jahr 2006 zu nehmen, ist nicht nachvollziehbar. Im Jahr 2007 und 2008 gab es bedeutend mehr Flugbewegungen am Flughafen Wien-Schwechat. Die Flughafen Wien AG geht trotz Wirtschaftskrise nach wie vor von einem jährlichen Wachstum von 5 % aus. Das bedeutet auch, dass die Flugbewegungen dementsprechend mehr werden und auch ohne 3. Piste am Flughafen Wien-Schwechat noch freie Kapazitäten vorhanden sind, die eine weitere Steigerung der Flugbewegungen auf bis zu 350.000 Flugbewegungen pro Jahr ermöglichen.
8 Die Praxis am Flughafen Wien-Schwechat zeigt, dass die Standard Instrumenten Abflugrouten durch die Austro Control nach Abwicklung des entsprechenden Verfahrens im Einklang mit dem Dialogforum des Flughafen Wien-Schwechat geändert werden können. Dieser Umstand lässt keine Beurteilung auf längere Zeiträume zu, dem aber in den vorliegenden Umgebungslärmkarten und dem zugehörigen Aktionsplan nicht Rechnung getragen wird.

9 Es wird weder die Problematik der Gesundheitsgefährdung durch Spitzenlärmbelastungen aufgegriffen, noch auf Grenzwerte für „ruhige Gebiete“ in Stadt und Land (Artikel 3 l und m der Richtlinie) und ein Grenzwert lt. Artikel 3 s der RL, bei dessen Überschreitung die Behörden Lärmschutzmaßnahmen in Erwägung ziehen eingegangen!
10 Eine Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten fehlt 
im Aktionsplan ist unter Punkt 4 lediglich angeführt, mit welchen EDV-Programmen die Daten erstellt wurden. Insbesondere für die Region rund um den Flughafen Wien-Schwechat mit mehreren Autobahnen, Schienen- und Verkehrslärm sowie verschiedenen Industrieanlagen und dadurch verschiedenstenen Lärmbelastungen aus unterschiedlichen Quellen ist eine zusammenfassende Lärmdarstellung unerlässlich. Städtische Bereiche sind von Lärmimmissionen aus verschiedensten Quellen wie Straße, Schiene, Flugverkehr und Industrieanlagen betroffen. Diese unterschiedlichen Lärmimmissionen werden in den Lärmkarten jedoch nur getrennt oder Teile wie die Immissionen von Industrieanlagen so sie nicht im Ballungsraum liegen gar nicht dargestellt. Im Sinne der Vorsorge fordere ich daher die Darstellung der Lärmimmissionen in Form von Summenkarten unter Einbeziehung aller Lärmemissionen von Straße, Schiene, Flugverkehr und Industrieanlagen. 
Als Beispiel sei hier Schwechat angeführt: Schwechat ist von Lärmemissionen von Autobahnen A4 und S1, zahlreichen Landes- und Gemeindestraßen, mehreren Bahnlinien, dem Verschubbahnhof Wien-Kledering, dem Flugverkehr durch den Flughafen Wien-Schwechat und auch großen Industrieanlagen, wie z.B. OMV und Borealis betroffen.

11 Die Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind, sowie Angabe von Problemen und verbesserungsbedürftigen Situationen. Im Aktionsplan wird unter Punkt 5 (Angabe und Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Umgebungslärm ausgesetzt sind) auf Teil A2 des Aktionsplanes Österreich verwiesen. Dieser enthält lediglich eine Gesamtsumme der betroffenen Personen. Die  Anzahl der vom Fluglärm betroffenen Personen ist schlichtweg unglaubwürdig. Insbesondere beim Fluglärm ist die reduzierte Darstellung der Dauerschallpegel für Lden und Lnight absurd. Mehr Aussagekraft bringt die zusätzliche Darstellung der Anzahl der Überschreitungen der Maximalpegel von 65 dB – und die fehlt.
12 Im Aktionsplan wird unter Punkt 6 (Angabe von besonderen Lärmproblemen und verbesserungsbedürftigen Situationen) angeführt: „Durch die im Sinne der EU-Umgebungslärmrichtlinie erstellten Lärmkarten ergibt sich ein umfassendes objektives Bild über die Lärmbelastung in Österreich, insbesondere sind jene Bereiche ersichtlich, in denen die Schwellenwerte überschritten wurden. Diese verbesserungsbedürftigen Bereiche über den Schwellenwerten nach Punkt 3 können den Konfliktkarten entnommen werden.“ Diese Aussage kann  nur als zynisch bezeichnet werden – durch die zu hoch angesetzten Schwellenwerte ist nur ein kleiner Bereich von Klein-Neusiedl für den Lden und den Lnight als bewohntes Gebiet ausgewiesen und alle anderen von Fluglärm betroffenen Gebiete fehlen.
13 Darstellung der Einbeziehung der Öffentlichkeit: Es fehlt die Darstellung des geplanten Ablaufs inwieweit die eingelangten Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Auflage des Entwurfes des Aktionsplanes von der Behörde gewürdigt werden. Eine alleinige Wiedergabe der Stellungnahmen ist unzureichend. Die inhaltliche Diskussion sollte die Grundlage für die Einbeziehung der Öffentlichkeit bilden sowie die Darstellung, ob auf eingelangte Stellungnahmen Bedacht genommen wurde und die Begründung, warum Anregungen gefolgt bzw. nicht gefolgt wurde.die langfristige Strategie 

14 Die langfristige Strategie zum Schutz vor Umgebungslärm (Punkt 11 des Aktionsplans) enthält weder neue Maßnahmen, noch Maßnahmen, die eine wirkliche Verbesserung der Lärmsituation für die betroffene Bevölkerung bewirken. Wie die letzten Jahre zeigen, ist Lärmminderung durch technische Maßnahmen am Fluggerät durch die Zunahme an Flugbewegungen „aufgesogen“ geworden. Trotz leiserem Fluggerät sind auf Grund der enormen Steigerung der Flugbewegungen mehr Menschen rund um Flughäfen vom Lärm betroffen. Weitere Maßnahmen wie lärmdifferenzierte Flughafengebühren, Nachtflugeinschränkungen bzw. Nachtflugverbote, bessere Kontrolle durch Flugweg- und Lärmmessanlagen, Einsatz lärmarmer Fluggeräte und Optimierung der Lärmschutzzonen sowie immissionsseitige Maßnahmen wie im Handbuch Umgebungslärm des Lebensministeriums angeführt, fehlen in den Maßnahmen zur Aktionsplanung und in der langfristigen Strategie zum Schutz vor Umgebungslärm gänzlich.
15 Eine Abhilfe könnten Betriebsbeschränkungen und eine Deckelung der Flugbewegungen bringen. Der im Pkt. 9 Massnahmen der Aktionsplanung beschriebene „ausgewogene Ansatz“ lässt befürchten, dass der Schutz der AnrainerInnen hintangestellt wird und Betriebsbeschränkungen weiterhin dem Profitdenken zum Opfer fallen.

16 Die langfristige Strategie zur Flächennutzungsplanung und –verwaltung hat bisher versagt. Die an Flughäfen angrenzenden Gemeinden werden in ihren Entwicklungsmöglichkeiten durch die größer werdende Lärmbelastung beschränkt.
17 Dass keine Kindergärten und Schulen vom Fluglärm betroffen sein sollen, entspricht nicht den Tatsachen. Die Kindergärten, Volksschulen und das Gymnasium in der Schwechater Ehrenbrunngasse sind durch Landeanflüge auf die Piste 11 massiv beeinträchtigt. LehrerInnen müssen vor allem in der warmen Jahreszeit, wo aus Temperaturgründen die Fenster offen gehalten werden müssen, ihren Unterricht unterbrechen. Große Belastungen ergeben sich natürlich auch in Kindergärten und Schulen anderer Gemeinden wie z.B. Zwölfaxing und Enzersdorf a.d. Fischa. In der Fachliteratur wird auch darauf hingewiesen, dass Fluglärm auch schon im geringerem Ausmaß als Lden 65 dB zu Konzentrationsstörungen bei Kindern führt.  
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